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ASP - Aktuelle Lage - Europa

Stand 05/2022

Stand 11/2024
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ASP - Aktuelle Lage - Deutschland

ASP-Fälle beim Wildschwein (in TSN gemeldet)

2021 2720

2022 1600

2023 887

2024 977

2025 (-21.01.2025) 136

ASP-Fälle beim Hausschwein

2021 4 (BB, MV)

2022 3 (BB, BW, NI)

2023 1 (BB)

2024 10 (MV; HE, RP)

2025 -
Q

uelle: TSN
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Information und Aufklärung

• Rahmenplan ASP
Früherkennung

• Verstärkung ASP-Monitoring 
Prävention/ Unterbrechung der Infektionskette

• Reduktion der Schwarzwildbestände
• Aufstockung zentrales Tierseuchenlager am LGL
• Aufbau Kadaversuchhunde-Staffel
• Ausbau ASP-Schutzzonen Konzept 

Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe

• Sonderforschungsprojekt ASP
• Status-Verfahren ASP
• Aktualisierung Verbringungsregelungen

Vorbereitungsstand in Bayern 



ASP – aktuelle Lage in HE-RP-BW

5

ASP-Fälle (2025) Wildschwein Hausschwein

HE 135 -

RP 1 -

BW - -

Fläche (ha) SZ I SZ II SZ III

HE 161.000 116.000 86.000

RP 113.000 23.000 72.000

BW 38.000 36.000 -

Abgesuchte Fläche 
(ha)

Drohne Hunde

HE 106.000 106.000

BW 6.500 2.100

Betriebe SZ I SZ II SZ III

HE 148 
(14.000 )

176 
(21.000)

30 
(4.000)

RP 81 
(2.700)

36 
(400)

32 
(300)

Q
uelle: Landeskrisenzentraum
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ASP - Zäunungsmaßnahmen
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Taktischer E-Zaun entlang 
B469
 Wird derzeit durch festen 

Wildzaun ersetzt

Wildzaun entlang BAB 3 

Wild- und E-Zaun entlang BAB 5 und 67

Wildzaun entlang B45 (größtenteils fertig)

BY

Q
uelle: TSN



„Frankenwall“ 

Aschaffenburg Stadt und Landkreis, Miltenberg, 
Main-Spessart, Würzburg Stadt und Landkreis, 
Bad Kissingen (Gemeinden westlich A7), 
Schweinfurt (2 Gemeinden)

 Anordnung erweiterte Untersuchungspflicht
• alle gesund erlegten Wildschweine (Abgabe erst 

nach Freitestung)
• alle krank erlegten bzw. tot aufgefundenen 

Wildschweine
• Alle verendeten bzw. notgetöteten Hausschweine 

mit Ausnahme Totgeburt/Saugferkel (AB und MIL)
• Erhöhung Aufwandsentschädigung von 70 € auf  

100 € in den grenznahen Landkreisen zu Hessen

ASP - Sofortmaßnahmen in Bayern
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uelle: TSN



ASP – risikoorientierte Früherkennung
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ASP-Untersuchungen
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Präventive Fallwildsuche
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Q
uelle: TSN



Kompartimentierung 
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Einrichtung von 25 Kompartimenten
Basierend auf Wildschutzzäunen entlang 
der Bundesautobahnen 

Vorteil:
• Unterstützung der Durchführung 

jagdlicher Maßnahmen zur 
Populationsreduktion 

• Umwidmung in sog. „weiße Zonen“ 
im ASP-Seuchenfall

Q
uelle: TSN



Aufstockung zentrales Tierseuchenlager am LGL mit unter anderem:
• Zaunbaumaterial (rund 1.600 km stabiler Wildzaun, Elektrozaun und Duftzaun),

• Drohnen mit modernster Wärmebildtechnik,

• Mobile Wildkammern sowie mobile Einrichtungen für die Sammlung von WS-Kadavern 
(Kadaversammeltonnen),

• Nachtzieltechnik, Wildkameras, mobile Saufänge und Ansitze sowie jagdliche Schutzausrüstung

• Mobile Durchfahrtschleusen und Schaumgeräte zur Reinigung und Desinfektion von 
Fahrzeugen, 

• Mobile Viehgitter für Ein-Zufahrten an Straßen.

Zentrales Tierseuchenlager 



Bildm
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Zentrales Tierseuchenlager 
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Zentrales Tierseuchenlager 



14

Bildm
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Zentrales Tierseuchenlager 
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Mobile Wildkammern 1,1 m³-Kadavertonnen

Zentrales Tierseuchenlager 
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Zentrales Tierseuchenlager 
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Zentrales Tierseuchenlager 



Zentrales Tierseuchenlager 
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versuche



Kadaversuche



Kadaversuche



Kadaversuchhunde-Staffel

Bayerische Kadaversuchhunde-Staffel am LGL
 75 Gespanne bayernweit einsetzbar  



Kadaversuche



#betterbeprepared
#asp



Netzwerk Wild

Zusammensetzung: 
Berufsjäger NPBW
LGL
StMUV

Seuchenfall: 
Unterstützung der örtlich 

zuständigen Behörde vor Ort

„Friedenszeit“: 
Mitwirkung bei 

Tierseuchenübungen 
Fortbildungen
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ASP beim Wildschwein ASP beim Hausschwein

Im Falle eines ASP-Ausbruchs schreibt das EU-Recht die Einrichtung von Sperrzonen vor:

Handelsbeschränkungen im Seuchenfall

Q
uelle: VDF-M

uster Krisenhandbuch



Die Einrichtung von Sperrzonen ist mit Beschränkungen verbunden (u.a.):

• Genehmigungspflichtiges Verbringen lebender Schweine aus SZ II/SZ III 

• Genehmigungspflichtiges Verbringen Schweinefleisch und -erzeugnissen, die von 
Schweinen gewonnen wurden, die in einer SZ II oder SZ III gehalten wurden.

• Schlachtung von Schweinen, die in einer SZ II oder SZ III gehalten wurden, nur in 
besonders benannten Betrieben (Art. 44 DVO (EU) 2023/594)

ASP-Bekämpfungsmaßnahmen im Seuchenfall

28



Genehmigungspflichtiges Verbringen lebender Schweine aus SZ II/SZ III 

ASP-Bekämpfungsmaßnahmen im Seuchenfall

29
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Verbringungsregelungen

Eine Verbringung von Schweinen aus einer ASP-SZ kann grundsätzlich nur genehmigt 

werden, wenn 

• Eine amtliche Betriebsinspektion durchgeführt wurde, bei dem die Einhaltung der 
verstärkten Biosicherheitsanforderungen bestätigt wird

•  Die für die „ständige Überwachung“ erforderlichen Untersuchungen zumindest im 
Zeitraum von 15 Tagen vor der Verbringung durchgeführt wurden.

• Die erforderlichen transportbezogenen Voraussetzungen (z.B. negative klinische 
Untersuchungen) erfüllt werden.



Status-Verfahren ASP

Fachliche Unterstützung bei der Erstellung eines sog. 
Hygieneplans zum Schutz vor biologischen Gefahren
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Aufrechterhaltung Handel im Seuchenfall

• Zentrale Bereitstellung von abgestimmten Übersichten und Antragsformularen für das 
Verbringen von Schweinen bzw. Zuchtmaterial aus ASP-Restriktionszonen 



Wichtige Bausteine Verbringungsregelungen im Seuchenfall ASP

Verbringungsregelungen

Amtliche Betriebsinspektion (BI)
Häufigkeit: (Mind. 1 x malige BI nach Listung der Sperrzone oder innerhalb 3 Monate vor Verbringung)
SZ I/II: 2 BI pro Jahr im Abstand von mind. 4 Monaten, 
SZ III: mind. 1 BI alle 3 Monate (Reduktion auf 2 x jährlich möglich)
Umfang :
• Dokumentenkontrolle
• Überprüfung Vorgaben SchHaltHygV und zusätzliche Biosicherheitsmaßnahmen gem. Anh. III DVO 

(EU) 2023/594 
• Klinische Untersuchung gehaltener Schweine
• Ggf. Beprobung

Ständige Überwachung 
Wöchentliche Untersuchung wenigstens der ersten beiden verendeten, mehr als 
60 Tage alten Schweine in jeder Epidemiologischen Einheit (EE). Falls keine Tiere > 
60 Tage vorhanden, 2 beliebige verendete, entwöhnte Tiere jeder EE. Falls nur ein 
totes > 60 Tage altes Tier vorhanden ist, reicht die Untersuchung dieses Tiers aus. 
Ggf. zusätzliche Laboruntersuchung sofern keine verendeten Schweine vorhanden.
Mindestüberwachungszeitraum n. Anh. II DelVO (EU) 2020/687  - 15 Tage



Freiwilliges Verfahren Statusuntersuchung ASP

• Das EU-Recht ermöglicht grundsätzlich die rückwirkende Anerkennung 
durchgeführter Untersuchungen („ständige Überwachung“) und amtlicher 
Betriebsinspektionen

• Um den Schweinehaltern in Bayern sich alle daraus ergebenden rechtlich Optionen 
nutzbar zu machen, wurde das Freiwillige Verfahren Statusuntersuchung ASP 
etabliert.

• Mit diesem können individuelle, betriebsbezogene und den wirtschaftlichen 
Verhältnissen entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen auf einen möglichen ASP-
Seuchenfall ergriffen werden.

• Das Verfahren wird mit einer vom StMELF und StMUV gemeinsam getragenen 
Anschubfinanzierung von 200.000 € unterstützt



 

Varianten 
Status-Untersuchung

Freiwilliges Verfahren Statusuntersuchung ASP



Besondere Benennung von Betrieben gem. DVO (EU) 2023/594

ASP-Bekämpfungsmaßnahmen im Seuchenfall

36
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Besondere Benennung von Betrieben

Grundsätzliche EU-rechtliche Anforderungen 
• Für die Schlachtung von Schweinen, die in einer ASP-Sperrzone II bzw. Sperrzone III 

gehalten wurden, bzw. für die weitere Verarbeitung/Lagerung diesen Fleisches ist eine 
Benennung der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe sowie der Kühllager 
erforderlich

• Für Zerlege-/Verarbeitungsbetriebe sowie Kühllager sind Ausnahmen von der 
Benennung möglich

• Unter bestimmten Bedingungen kann das Anbringen eines besonderen 
Genusstauglichkeits- bzw. Identitätskennzeichen erforderlich sein.

• Die Regelungen betreffen auch immer Vorgaben zum Umgang mit den Tieren bzw. 
deren o.g. Produkte innerhalb der Lebensmittelbetriebe. Dabei ist immer die 
Herkunft der Schweine (Haltung in freiem Gebiet, SZ I, SZ II oder SZ III) zu 
berücksichtigen.



Unterstützung der Wirtschaftsbeteiligten durch StMUV:
• Benennung von Schlachtbetrieben:
 Erstellung Muster Antragsformular
 Erstellung Musterbescheid Benennung 
 Unterstützung bei der Erstellung von Leitfäden

• Benennung/ Ausnahme von Zerlege-/Verarbeitungs- und Lagerbetrieben
 Erstellung Muster Antragsformular
 Erstellung Musterbescheid Benennung 
 Erarbeitung eines unbürokratischen Verfahrens für Ausnahmen

38



Besondere Benennung von Betrieben

39

• Zentrale Bereitstellung von abgestimmten Übersichten und Antragsformularen für die 
Benennung von Schlacht-/Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben sowie Kühllagern

Verknüpfung mit Verbringungsregelungen

Übersicht Vermarktungsmöglichkeiten



Sonderforschungsprojekt ASP

Veröffentlichung ASP-Sonderforschungsprojekt im August 2022

 Insbesondere Betrieben mit Auslaufhaltungen werden praktikable Maßnahmen aufgezeigt, mit 
denen diese ihr betriebsindividuelles ASP-Einschleppungsrisiko auf ein der Aufstallung 
vergleichbares Niveau senken können.
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Rahmenplan 
Afrikanische Schweinepest
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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